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 Veröffentlicht am 19.02.1987

Index

Zollrecht

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

FinStrG §35 Abs1

Rechtssatz

Nach dem klaren Wortlaut des § 35 Abs 1 FinStrG muß der Vorsatz keineswegs auf die Hinterziehung von

Eingangsabgaben gerichtet sein, es genügt vielmehr, daß er sich auf die Verletzung der Stellungsp:icht und

Erklärungspflicht, sowie darauf bezieht, daß die Ware dem Zollverfahren entzogen werde.
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